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Die jährlich am 10. Dezember, dem Todes-
tag von Alfred Nobel, stattfindende Verlei-
hung der Nobelpreise ist fester Bestandteil 
der Gesellschaft. Jedermann weiß, was es 
mit dieser Auszeichnung auf sich hat. Dass 
sich dahinter der Stiftungsgedanke ver-
birgt, ist allerdings weniger bekannt. 

Selbsthilfe, Selbstverantwortung  
und Selbstverwaltung

Mit der Stiftung der Nobelpreise wollte der 
schwedische Forscher und Großindustrielle 
Alfred Nobel (1833 bis 1896) einen Kon-
flikt lösen, der sein Leben bestimmte: Der 
Dynamit-Erfinder konnte nicht verwinden, 
dass seine Entdeckung für den Krieg  
genutzt wurde. Als „Wiedergutmachung“ 
vermachte er sein Vermögen einer Stif-
tung, aus deren Zinsen Preise für jene fi-
nanziert werden sollten, die „im verflos-
senen Jahr der Menschheit den größten 
Nutzen geleistet haben“. 1901 wurde der 
Preis das erste Mal verliehen. Die ersten 
beiden Nobelpreisträger waren Wilhelm 
Konrad Röntgen, der Entdecker der nach 
ihm benannten Strahlen, und Emil Adolph 
von Behring, Pionier der Schutzimpfung 
gegen Tetanus und Diphtherie. 

Was aber hat Nobels Stiftungsgedanke mit 
den Genossenschaftsbanken zu tun? Stif-
tungen und Genossenschaftsbanken passen 
sehr gut zusammen. Beide basieren auf 
dem Prinzip der Selbsthilfe, Selbstverant-
wortung und Selbstverwaltung. Dass sich 
die Volks- und Raiffeisenbanken mit ihrem 
150 Jahre alten Grundsatz der solidarischen 
Selbsthilfe besonders verantwortlich für 
die Gestaltung der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse fühlen, versteht sich somit von 
selbst. Aber Tradition alleine genügt heute 
nicht mehr. Sie muss gelebt werden.

Lebendige Tradition zeichnet sich durch 
ihre Fähigkeit aus, sich von innen heraus 

zu modifizieren – zu erneuern. Dazu ge-
hört der permanente Wille zur Verände-
rung, zur Verbesserung und zur Anpassung 
an neue Herausforderungen. Und das ist 
der Prozess, der erfolgreiche Genossen-
schaften auszeichnet. Stiftungsengage-
ment ist eine besonders geeignete Form, 
die genossenschaftlichen Grundwerte auf 
zeitgemäße Weise umzusetzen.

Stiftungen sind für Genossenschaftsbanken 
in mehrfacher Hinsicht interessant. Die  
Stiftungsbetreuung und die damit verbun-
dene Vermögensverwaltung wird zuneh-
mend als Geschäftsfeld erkannt. Als Initia-
tor und Zustifter einer Bürgerstiftung oder 
noch besser durch Gründung einer eigenen 
Stiftung kann eine Genossenschaftsbank 
ihre Verantwortung gegenüber der Gesell-
schaft noch mehr unter Beweis stellen. Die 

sich bietenden Möglichkeiten und Vorteile 
sind vielfältig und der Zeitpunkt zur Um-
setzung ist günstiger denn je. 

Steuerliche Verbesserungen

Am 21. September 2007 hat der Bundesrat 
das Gesetz zur weiteren Stärkung des bür-
gerlichen Engagements verabschiedet und 
insbesondere die steuerlichen Rahmenbe-
dingungen für Stifter deutlich verbessert. 
Gegenüber der bis Ende 2006 geltenden 
Rechtslage wurde die Höchstgrenze für 
den Zuwendungsabzug sowohl für Körper-
schaften als auch für natürliche Personen 
von fünf beziehungsweise zehn Prozent 
auf 20 Prozent des Einkommens angeho-
ben und vereinheitlicht.  Die alternativ  
anzuwendende Umsatzgrenze wurde eben-
falls verdoppelt. 

Zusätzlich können natürliche Personen 
künftig Zuwendungen in das Grundstock-
vermögen einer Stiftung bis zu einer Milli-
on Euro über zehn Jahre verteilt absetzen. 
Damit wird der bisherige Höchstbetrag von 
einmalig 307 000 Euro mehr als verdrei-
facht. Künftig kann der Betrag in den Ver-
mögensstock jeder Stiftung investiert  
werden – ganz gleich, zu welchem Zeit-
punkt sie errichtet wurde. Entfallen ist  
allerdings der zusätzliche Abzug für  
Zuwendungen an steuerbegünstigte Stif-
tungen bis zu einem Höchstbetrag von 
20 450 Euro. 

Diese steuerlichen Verbesserungen können 
für die Kundenberatung von Bedeutung 
sein, insbesondere auch im Hinblick auf die 
von vielen genossenschaftlichen Banken 
unterstützten Bürgerstiftungen. Im Hin-
blick auf die sich ab 1. Januar 2008 we-
sentlich reduzierenden Körperschaftssteu-
ersätze wäre eine Stiftungsgründung noch 
im Jahre 2007 steuerlich sehr interessant. 
Eile wäre dann geboten, denn das Grün-
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Durch die Verkündung der Nobelpreisträger 
im Oktober und die jährlich im Dezember 
folgende Verleihungszeremonie, so rufen 
die Autoren in Erinnerung, wird der Stif-
tungsgedanke in schöner Regelmäßigkeit 
in die Öffentlichkeit transportiert. Und mit 
dem frisch verabschiedeten Gesetz zur 
Stärkung bürgerlichen Engagements sehen 
sie ihn hierzulande auch auf weniger  
spektakuläre Weise im Alltagsleben betont. 
Die spürbar verbesserten steuerlichen  
Rahmenbedingungen für Stifter werten  
sie jedenfalls als Anreiz für einen Grün-
dungsboom, der gesellschaftspolitisch er-
wün sch te Projekte befördert und gleich-
zeitig auch den Genossenschaftsbanken 
zugute kommen könnte. Als entsprechend 
ausbaufähig und imagefördernd stufen  
sie demnach das Geschäftsfeld Stiftungen 
ein. (Red.)
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dungsprozedere sollte zeitlich nicht unter-
schätzt werden. Die Übersicht fasst die Re-
gelungen noch einmal kurz zusammen.

Gründungsboom?

Es ist davon auszugehen, dass durch das 
neue Gesetz ein Gründungsboom einsetzen 
wird, wie er bereits im Jahr 2000 anlässlich 
der Reform des Stiftungssteuerrechtes zu 
erleben war. Fritz Brickwedde, Vorstands-
vorsitzender des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen, Berlin, prognostizierte 
Anfang Mai 2007 auf dem Deutschen Stif-
tungstag in Lübeck, dass sich die Zahl der 
Stiftungen in den nächsten 25 Jahren auf 
etwa 60 000 vervierfachen könnte; eine 
Prognose, die den Genossenschaftssektor 
nicht unberührt lassen sollte und enorme 
Chancen birgt. 

Der Vorstand der VR Bank Südpfalz eG, 
Landau i. d. Pfalz, einem Institut mit knapp 
1,4 Milliarden Euro Bilanzsumme, 41 Ge-
schäftsstellen und 466 Mitarbeitern hat 
bereits im Jahre 1998 die Chance ergriffen 
und die „Stiftung der VR Bank Südpfalz  
eG“ gegründet. Stiftungszweck ist die För-

derung von sozialen, kirchlichen, religiösen, 
umweltorientierten und wissenschaftlichen 
sowie kulturellen Projekten. Es wurde be-
wusst ein breites Spektrum an Fördermög-
lichkeiten gewählt. 

Das ursprüngliche Stiftungsvermögen von 
einer Million DM wurde vor zwei Jahren 
auf 750 000 Euro aufgestockt. Das Kurato-
rium der Stiftung, das sich aus dem  
Vorstand, dem Aufsichtsratsvorsitzenden 
und seinen Stellvertretern zusammensetzt, 
wollte mit der Gründung der Stiftung nicht 
nur den Zuwendungsspielraum erhöhen. Es 
wollte damit auch ein sichtbares Zeichen 
setzen, dass der Bank das gesellschaftliche 
Engagement sehr wichtig ist. 

Förderung des kulturellen Lebens

Durch die Stiftung ist ein Teil der Spenden-
bereitschaft auf Dauer gesichert, unabhän-
gig vom wirtschaftlichen Erfolg der Bank. 
Nach nunmehr fast zehn Jahren kann man 
folgende Zwischenbilanz ziehen:

Seit Gründung der Stiftung flossen rund 
160 000 Euro an gemeinnützige Einrich-

tungen im Geschäftsgebiet der Bank. Es 
wird darauf geachtet, dass bei der Vertei-
lung der Mittel Ausgewogenheit in den 
fünf Regionalmärkten herrscht und dass 
nach Möglichkeit die Bereiche Umwelt, 
Kultur und Soziales gleichermaßen berück-
sichtigt werden.

Größere Summen wurden in den zurücklie-
genden Jahren dafür verwendet, das kul-
turelle Leben und den Erhalt historischer 
Gebäude in der Region zu fördern. Bei-
spielsweise übernimmt die Stiftung seit 
zehn Jahren das Honorar eines Orchesters 
für ein Benefiz-Weihnachtskonzert. Insge-
samt konnten dadurch rund 100 000 Euro 
„gesammelt“ und für kunsthistorische In-
vestitionen gespendet werden. 

Im laufenden Jahr ist geplant, die Ent-
scheidung, wem die Mittel zufließen sollen, 
in Absprache mit den Bürgermeistern im 
Geschäftsgebiet der Bank zu treffen. Diese 
Vorgehensweise ist eine hervorragende 
Möglichkeit, die Beziehungen zur öffent-
lichen Hand zu pflegen und eine größt-
mögliche Außenwirkung zu erzielen. Zirka 
zehn Prozent der Stiftungserlöse werden 
jährlich auch für sinnvolle Projekte in der 
Dritten Welt zur Verfügung gestellt. Für 
die symbolische Übergabe der Stiftungser-
löse findet einmal jährlich am Nikolaustag 
ein kleiner Empfang statt, zu dem die Ver-
treter der jeweils begünstigten Institu-
tionen eingeladen werden. 

Aktuell wird über die Ausschreibung eines 
langfristig angelegten humanitären Wett-
bewerbs in der Region nachgedacht. Unter 
dem Motto „Jung hilft Alt“ könnten sich 
beispielsweise Jugendliche bewerben, die 
mit ihrer Schulklasse oder im Freundeskreis 
etwas Besonderes für die ältere Generation 
geleistet haben. So könnte der Schulchor 
eines örtlichen Gymnasiums ausgezeichnet 
werden, der in Altersheimen Musikabende 
durchführt. 

Stiftungsberatung – ein interessantes 
und ausbaufähiges Geschäftsfeld

Mit diesem Förderpreis wäre dann wiede-
rum die Anschaffung neuer Instrumente 
möglich. Da es viele förderungswürdige 
Projekte aus unterschiedlichen Bereichen 
zum Thema „Jung hilft Alt“ gibt, wäre über 
viele Jahre hinweg ein generationsüber-
greifendes sozialpolitisches Thema öffent-
lichkeitswirksam aufgegriffen und umge-
setzt. 

Neuregelungen für Körperschaften natürliche Personen

Zuwendungen  
sind abziehbar

bis zu 20 Prozent  
des Einkommens 

oder 

bis zu vier Promille der  
gesamten Umsätze und der  
im Kalenderjahr aufgewendeten 
Löhne und Gehälter

bis zu 20 Prozent  
des Gesamtbetrags der Einkünfte 

oder 

bis zu vier Promille der  
gesamten Umsätze und der  
im Kalenderjahr aufgewendeten  
Löhne und Gehälter

Spenden in den Vermögensstock 
einer Stiftung des öffentlichen 
Rechts oder einer steuerbegüns-
tigten Stiftung sind abziehbar

nur innerhalb der oben  
genannten Höchstwerte 

auf Antrag des Steuerpflichtigen 
im Veranlagungszeitraum der 
Zuwendung und in den folgenden 
neun Veranlagungszeiträumen bis 
zu einem Gesamtbetrag von einer 
Million Euro zusätzlich zu den 
oben genannten Höchstwerten

Die Zuwendungen werden  
bei der Gewerbesteuer gewinn- 
mindernd berücksichtigt 

bis zu den oben genannten  
Höchstwerten

bis zu den oben genannten 
Höchstwerten, auf Antrag des 
Einzelunternehmens oder der 
Personengesellschaft zusätzlich 
auch Kürzung um die in den 
Vermögensstock einer Stiftung 
geleisteten Beiträge bis zu den 
oben genannten Höchstgrenzen

gültig ab Veranlagungszeitraum 2007 
(auf Antrag für 2007 noch 
Anwendung des bisherigen 
Rechts)

ab Veranlagungszeitraum 2007 
(auf Antrag für 2007 noch An-
wendung des bisherigen Rechts) 

Übersicht: Regelungen des Gesetzes zur Stärkung des  
bürgerschaftlichen Engagements
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Die VR Bank Südpfalz hat die Stiftung mit 
dem Ziel gegründet, sowohl die humani-
tären Förderziele zu verwirklichen als auch 
die Spendenpraxis zu verstetigen. Die bis-
her gewonnenen Erfahrungen zeigen, dass 
dies der richtige Schritt zur langfristigen 
Sicherung des Spendenengagements war, 
welcher gleichzeitig in hohem Maße 
imagefördernd wirkt – kurz gesagt: zur 
Nachahmung empfohlen.

Angesichts der neuen Gesetzgebung und 
der zu erwartenden Erbschaftswelle in Ver-
bindung mit der demografischen Entwick-
lung ist davon auszugehen, dass das 
 Potenzial für Stiftungsgründungen sehr 
hoch ist. Vorsichtige Schätzungen gehen 
davon aus, dass auf Grundlage des prog-
nostizierten Erbschaftsvolumens der kom-
menden Jahre davon rund vier Milliarden 
Euro pro Jahr gemeinnützigen Stiftungen 
zufließen könnten. 

Bank als Verwalter der Stiftung –  
ein imagefördernder Aspekt

Zahlreiche Wettbewerber agieren bereits 
heute auf dem Markt der Stiftungsbera-
tung und bauen über dieses Geschäftsfeld 
ihr Passivvolumen und die Provisionser-
träge aus. Daher ist es wichtig, dass sich 
auch die Volks- und Raiffeisenbanken 
 diesem Bereich verstärkt widmen. Das 
zent rale Betätigungsfeld der Bank im Rah-
men der Betreuung von Kundenstiftungen 
ist die Anlage des Stiftungsvermögens.  
Der entscheidende Vorteil dabei ist, dass 
die Vermögenswerte dauerhaft, das heißt 
ohne zeitliche Begrenzung, auch über den 
Tod des Stifters hinaus, zur Verfügung 
 stehen. 

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender As-
pekt ist die imagefördernde Rolle der Bank 
als Verwalter der Stiftung. Wenngleich die 
Zahl potenzieller Stifter sehr hoch sein 
mag, scheitert die Umsetzung des Stif-
tungsgedankens oftmals an der „Bürokra-
tiehürde“ mit der Folge, dass die Gelder 
möglicherweise abfließen. Hier gilt es, mit 
rechtzeitiger Information und einem um-
fassenden Dienstleistungsangebot anzu-
setzen, das es dem Stifter erlaubt, sich auf 
die Stiftungsziele zu konzentrieren, wäh-
rend Vermögensanlage, -verwaltung sowie 
die Rechnungslegung von der Bank durch-
geführt werden. 

Die Volks- und Raiffeisenbanken  
als Initiatorin einer Bürgerstiftung

Nicht zuletzt lässt sich durch die Ergän-
zung des Geschäftsfeldes „Stiftung“ ein  
Imagegewinn erzielen. Zum einen wird die 
Aktivität der Bank im Bereich der Stif-
tungsberatung und -betreuung als weitere 
Kompetenz wahrgenommen. Zum anderen 
kann durch geeignete PR-Maßnahmen die 
finanzielle Unterstützung der jeweiligen 
Kundenstiftung herausgestellt und somit 
als weiteres Engagement der Bank für die 
Region dargestellt werden. 

Von der Kundenstiftung und der Bankstif-
tung zu unterscheiden ist die Bürgerstif-
tung. Das Besondere und typisch Genos-
senschaftliche an diesem Modell ist, dass 
sich die  Volks- und Raiffeisenbank als 
 Initiatorin der Stiftung mit engagierten 
Bürgern und Unternehmen vor Ort zusam-
menschließt, um mit den eingebrachten 
kleineren und mittleren Vermögen gemein-
nützige Ziele zu verfolgen. 

Durch die gemeinsame Zielsetzung und 
Aktivität können ganz neue Beziehungen 
zu Menschen, Initiativen und Institutionen 
aufgebaut werden, die sonst nicht entste-
hen würden; ein wichtiger Aspekt in einem 
Zeitalter, in dem es trotz der Flächenprä-
senz der Volks- und Raiffeisenbanken im-
mer schwerer wird, Kontakte zu knüpfen. 
Da berichtenswerte Aktivitäten sowohl die 
Zustiftungen als auch die Förderung von 
Projekten sind, haben Bürgerstiftungen im 
Unterschied zu normalen Spendenaktionen 
ein doppelt so großes Medienpotenzial. 

Das finanzielle Engagement der Bank kann 
bei einer Bürgerstiftung durch Mit- und 
Zustiftungen Dritter wesentlich geringer 
gehalten werden als bei einer eigenen 
Bankstiftung. Als Initiatorin und Verwalte-
rin kommt die Bank natürlich auch hier in 
den Genuss der langfristigen Vermögens-
bindung. Wer sich für die Gründung ent-
scheidet, sollte allerdings zunächst klären, 
ob es bereits Bürgerstiftungen in der Re-
gion gibt und mit welchem Erfolg diese 
agieren.

Die Bank als  
„verantwortungsbewusster Bürger“ 

Die Chancen für Genossenschaftsbanken 
rund um das Thema „Stiftung“ sind im-
mens. Genossenschaftsbanken können auf 
Basis der zentral entwickelten Programme 
wie der „Initiative Stiftung“, der Fachbera-
tung der Genossenschaftsverbände und 
den Experten des Finanzverbundes ihren 
Stiftungsgründern zu jedem Stiftungsmo-
dell eine ganzheitliche Beratung anbieten. 

Zwischen den aufgezeigten Stiftungs-
varianten besteht keine „Konkurrenz“. Jede 
hat seine eigene Berechtigung aufgrund 
der unterschiedlichen geschäftspolitischen 
Zielsetzungen. 

Eines aber haben die aufgezeigten Mög-
lichkeiten gemeinsam. Durch Engagement 
im Stiftungswesen kann die Volks- und 
Raiffeisenbank einmal mehr unter Beweis 
stellen, dass sie nicht „nur“ Dienstleister, 
Arbeitgeber und Steuerzahler ist, sondern 
auch verantwortungsbewusster „Bürger“ in 
einem Gemeinwesen und wichtiges Binde-
glied der Gesellschaft. Oder wie Henry Ford 
es formuliert: „Der oberste Zweck des Ka-
pitals ist nicht, mehr Geld zu beschaffen, 
sondern zu bewirken, dass das Geld sich in 
den Dienst der Verbesserung des Lebens 
stellt.“




